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aa olk un Individuum im Ilkerrecht
Von FRIEDRICH UGUST FREIHERR ON DER EYDTE

Versuch Begriffsbestimmung des Voölkerrechts
ber die Frage nach dem Wesen des Rechts sagt Kant: „Diese Frage

moöchte wohl den KRechtsgelehrten, Wenn nıcht in Tautologie verfallen
oder Ne allgemeinen Auflösung auf das, w as irgendeinem Lande
die Gesegpe Z irgendeiner eıt wollen, verwelse will. ebenso Verlegen-
heit w1ie dieberufene Aufforderung:Was 1s1 Wahrheit den Logiker.“
Diese Feststellung des Königsberger Philosophen gilt zunächst allgemein
für das Recht überhaupt; innerhalb des eılen Raumes des Rechts jedoch
begegnen WIT dieser Schwierigkeit, C10Ne befriedigende efinition finden,
vielleicht nırgends oft und deutlich wWwWlie auf der Ebene des Völker-
rechts.

Völkerrecht ist Ausschnitt aQus Z WEI großen Kreisen menschlichen Le-
bens, Wollens und Strebens, Denkens und Handelns: aus dem Kreis der
„internationalen Beziehungen und aus dem Kreis des Rechts Dort sıch
diese beiden Kreise decken, legt das Völkerrecht Man annn sich dem Völker-
recht dem NeN oder dem anderen Kreis VO Studium der inter-
nationalen Beziehungen oder VO der Rechtswissenschaft her nähern.
ber nma muß sich bewußt bleiben. daß zweılen Kreis betritt.

a) Völkerrecht ıist Urdnung internationaler Beziehungen. Es gibt Theo-
retiker Juristen die das VErSCSSCH scheinen. Sie wandern i1N das
weiıte Gebhiet internationaler Beziehungen ihinein wWw1€e Parzival, der Tor,
1381 die Wildnis.

Das Gebiet der ‚internationalen Beziehungen 1s1 allerdings auch für den
ordnungsgewohnten Systematiker und damıiıt VOTr allem für den Deut-
schen mı7 111e° schwer durchdringenden, wuchernden Wildnis voll
ineinanderverflochtenen Gestrüpps vergleichen, das 1] Dämmerung liegt
und dessen rankendem Unterholz auch der scharfsinnigste Forscher sich
leicht verfängt und Fall kommt.

„JInternationale Beziehungen”: Das sind zunächst Beziehungen VO taa-
tTe  w} wobei unter Staat fürs mıt Franz vVOo Liszt! die „selbstherr-
iche Gebietskörperschaft, die auf ÜC bestimmten Gehiet an Es16-
delte. durch e1iNe selbständige Herrschergewalt zusammengefaßte mensch-
iche Gemeinschaft‘‘ verstanden werden mas „Internationale Beziehungen“:

V. Liszt, Das Völkerrecht, Aufl., Berlin 1929,
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Das sınd aßer auch Beziehungén von\fölkern wobei unter olk die
nıcht organıslıerte Vereinigung VoO Menschen verstanden werden kann, die
sich durch gemeiınsame Abstammung oder gemeinsames geschichtliches Er-
leben. gemeınsame Sıitte un gemeinsame Sprache miıteinander verbunden
fühlen, auch Vve S1Ce kein geschlossenes Gebiet besiedeln un keinen Staats-
verband ihr eigen NCHNNCH. „Internationale Beziehungen”: Das sind schließ-
lich auch Beziehungen VO sroßen W i w)  s ch ch ” die 1€e€ Gren-
ZzZen VOo Staat un olk durchbrochen haben, sıch ihre eigenen GeseHe geben
un auf Grund wirtschaftlicher Sanktionsmöglichkeiten, ohne den Staat un
oft SCSCH den Staat, VO iıhren Gliedern Gehorsam verlangen Unter-
nehmerzusammenschlüsse un Arbeiterverbände, Großkartelle und Gewerk-
schaften jedenfalls organisierte Vereinigungen VO Menschen, die durch
wirtschaftliche Interessen verbunden sind. „Internationale Beziehungen”:
Das sind lezten Endes immer Beziehungen VOo Measchen zueinander
Beziehungen, die VON menschlichen Individuen ausgehen un unterhalten
werden un: 16 wieder ihrerseits menschliche Individuen erfassen.

Es gibt eine unendliche Fülle solcher ‚internationaler Beziehungen”” nd
damiıt eıne unendliche Fülle VON Beziehungen, die VO Voölkerrecht berührt
un erfaßt werden wollen. Berührt allerdings Nnu  — nd erfaßt, nicht durch-
drungen un erschöpfend geregelt: Das Voölkerrecht führt ja nu In einen
A S nı aus dem großen Kreis internationaler Beziehungen. Dieser
Ausschnitt wird durch ZWel Wesensmerkmale des Phäanomens „Völkerrecht“
bestimmt und umschrieben: daß 6S eıne Ordnung eın will, die sıch

A wendet, un daß es iıne €} ordnung seın wıill
Völkerrecht wendet sıch Staaten: Es erfaßt daher die internationalen

Beziehungen NUur insoweıt, als Staaten diesen Beziehungen teilnehmen.
Es regelt also die Beziehungen Zzwıschen Staat un Staat, zwischen Staat un
Volk, 7zwischen Staat un außerstaatlicher Wirtschaftsmacht.

Völkerrecht ist Recht Es erfaßit daher diese internationalen Beziehun:-
SCH NULC, owelt 6S sıch unnn ihre Ordnung durch bestimmte, mıt eıner
Unrechtsfolge verbundene, durchseBßbare, Rechte un Pflichten begründende
Vorschriften für das außere Verhalten des Menschen gegenüber seinen Mit-
menschen handelt; ennn Recht verstehen WIT gemeinhin solche Vor-
schriften ordnende Normen, die ın einer Gemeinschaft jedem Individuum
eınen bestimmten Bereich der außeren Freiheit sichern, die diese Bereiche
der Freiheit der einzelnen Individuen gegeneinander un gegenüber der 5:
meinschaft abgrenzen un die festlegen, VO W eIin un welchen Vor-
ausseBungen in diesen individuellen Bercic:l1 der Freiheit eingegrifien NMeTr-

den ann.
Diese Begriffsbestimmung des Rechts un damit auch des Völker-

rechts bedarf der Krlaäuterung. sprach VOomn „bestimmten“ Vor-
schriften, on Normen, die jedem Individuum einen „b S

reich der außeren Freiheit siıchern. Was heißt aber ler: „bestimmf y

BareZunächst doch wohl, daß nıcht jede durésegbare Vorschrift für das
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Verhalten der Menschen gegenüber seinNneEN Mitmenschen „KRecht” genannt
werden kann, sondern daß och e1in weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu-
kommen mu das feststellt, welche Vorschriften solcher Art alg echt
bezeichnet werden können; daß es Maßstabh geben muß, nach dem
der Bereich der auberen Freiheit des Menschen festgelegt un abgegrenzt
wird.

Dieses Unterscheidungsmerkmal nd dieser Maßstab werden dem echt
VO  — dem gegeben, w as jeweils Rahmen bestimmten Wertphilo-
sophie dem Menschen hö chst r{ bedeutet. Darin liegt die Kıgen-
tuümlichkeit des Rechts gegenüber anderen, C100 außeres menschliches Verhal-
tien regelnden Neoermen. Das Recht erhalt VOoO diesem Höchstwert mensch-
lichen Lebens her erst se1IiNEN Inhalt eCs or:enir sich ihm, m fest-
zustellen, welcher Bereich außerer Freiheit jedem einzelnen zukommt un
W ads das „5uum 1S%, das es ach der klassıschen Definition der Pandekten

jeden Durch diese Bindung den Höchstwert diese Ver-
kettung zwıschen dem Iustum un: dem Bonum, ıst das BRecht die mensch-
liche Wertordnung eingegliedert, ıund ı dieser Verbindung liegt SsSC1IH eı
I1l Wert.

Ich sprach weıter von „miıt Unrechtsfolge verbundenen, durchse#-
haren“‘ Vorschriften. Das bedeutet 7zunächst daß die Nichtbeachtung oder
Verlegung solchen Vorschrift ach dem Inhalt der einzelnen
Frage stehenden Norm irgendwen, den Verlegtten oder ınen Dritten, be-
rechtigt, 1e geschüßte Freiheitssphäre dessen einzugreiıfen, der diese
Norm iıcht beachtet oder verlegt hat das hbedeutet ferner, daß die einzelne
Vorschrift, VO der die ede ist Ghied Normensystem sC1H mu
das als G(G(anzes Ee1Ne Macht besigBt die sroß iIst daß S16 den, der eıNle

Einzelnorm des Systems verlegt hat der Regel veranlaßt die Unrechts:-
ORfolge den Eingriff ON geschüßte Freiheitssphäre

ir a CNM. Welcher Art diese Macht ISE, die dem Normensystem innewohnt, ist

dabei unerheblich Oft wird s 1 auf Furcht beruhen Furcht VOrTr Strafe
der Götter, VOT der oöffentLlichen Meinung, VOT wirtschaftlichen Nachteilen,

Achtung un Boykott VOT physischer Gewalt Wesentlich 15% NUur, daß
diese Macht stark 1ST, daß S16 den, der C116 Norm des Systems iıcht
beachtet oder verlegt ZU Duldung der Unrechtsfolige bestimmt wesent-
lich ıst ferner, daß diese Macht dem System innewohnt, ıcht der einzelnen
Vorschrift Nur als Glied Systems ist C1Ne Norm als Rechtsnorm
begreifen.

bisher Ge  n  acte mas sCeHUSCH, verstehen lassen, w as mMI1t der
Behanptung gemeınt ISE, daß das Wesen des Rechts Ausschluß der
Willkür beruhe. Ausschluß der Willkür He der Rechtsschaffun Denn Nnur

eıIne Norm, die Höchstwert orı:entlJıert ıst kann jeweils auf dem 7Boden er hbestimmten Wertphilosophie als „Recht“ gelten. Ausschluß
der Willkür der Unterwerfung unter das Recht Rechtsnormen sind
Regeln, VO denen iIna  s sich infolge der dem „System innewohnenden
)1%* 3923



rlich an sschl„M dlt“ iıcht
liıch und Vo allem durch das Recht indem das Rech die ußere
Freiheitssphären der Individuen festlegt, begrenzt und schüßt

11

Der Staat in Völkerrecht

Mit den bisherigen FWFeststellungen ı8t das Wesen des Völkerrechts [}

groben trichen v} aber durchaus noch icht iın Sinn Ne 185e 1-

schaftlichen Definition beschrieben. Um solchen Beschreibung
gelangen, scheint zunächst notwendig, die Stellung des Völkerrechts
Kreis der internationalen Beziehungen dadurch eıter festzulegen, daß das
Verhältnis zwischen Völkerrecht und Staat die Stellung des Staates V öl-
kerrecht und des Völkerrechts ‚884 Staat geklärt wird Dazu bedarf es

Wesensbestimmung des Begriffes o { a

Die vorhin VOoO 1Tr erwähnte „klassische Definition des Staates als „selbst-
herrliche Gebietskörperschaft ® qals ‚auf 181 bestimmten Gebiet
angesiedelte, durch 611e selbständige Herrschergewalt zusammengefaßte
menschliche Gemeinschaft wird dem merkwürdigen, einmaligen Phänomen
„Staat nıcht voll gerecht. Diese Definition der deutschen Theorie des aus-

gehenden Jahrhunderts übersieht, daß sich der „Staat“” der Neuzeit
sSe11 Wort un Begriff \ Lehre und Praxis des spaten Mittelalters beim Zu-
sammenbruch hierarchisch stufenförmig gegliederten politischen Welt
ordnung entstanden sıind VO allen anderen Gemeinschaften VO allem
dadurch unterscheidet daß das KRecht beansprucht alleın über Leben
un Tod VO Menschen verfügen können: sSEe1 durch den Spruch seiNerTr

Richter oder die Entscheidung anderer Staatsorgane, SsSCI es als kriegführende
Macht Keine Gemeinschaft annn als „„Staat ezeichnet werden, wenn S16

dieses Recht über Leben und Tod nıcht besigt,; und keine Gemeinschaft der
Neuzeit hat nach uUunNserer aller Überzeugung dieses Recht, Richterspruch
un Krieg ber Leben und Tod VO Menschen ZU entscheiden., ausZgeNOomMm
der „Staat  ..  °

VWie erhalt aber eile Gemeinschaft dieses furchtbare Recht? VWie wird
die „Gebietskörperschaft“ ZU „Staat“? twa durch freiwillige Unter:-
werfung der einzelnen Individuen, die die Gemeinschaft bilden? der durch
tatsachliche Ausübung, durch Zwang und Gewalt? 1r hatten ı den legten
Jahrzehnten reichlich Gelegenheit das Entstehen und Vergehen VoO „Staa-
ten beobaechten und e  IM Erleben } erforschen; und WITr mußten
dabei feststellen., daß Staaten entstanden und versSanszcCh sind ohne die Zu
g der dem Staat unterworfenen Individuen, Ja deren Willen,
un daß anderseılts weder der bloße Anspruch auf das Verfügungsrecht über
Leben und Tod noch auch die hemmungslose Ausübung dieses Rechts durch
inNne Menschen oder eiNe Menschengruppe ber bestimmten Per
sonenkreis und auf bestimmten Gebiet genugten, diese DUr dem
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Men en un
finden tfertig nen lassen. Die straff Or:

nısiıerte Räuherbande, die durch Jahrzehnte hindurch eın bestimmtes Gebhiet
besiedelt und beherrscht hleiht für un 1Ne Räuberbande, auch wWenNnn S16

alle Merkmale Ne „selbstherrlichen Gebietskörperschaft aufweist: ihre
„Jodesurteile bleiben für Rechtsempfinden Morde, iıhre „Kriege
Rauhüberfälle.

Diese IDSeTe Einstellung andert sich, sohald eINe „selbstherrliche Gebiets-
körperschaft“ bestimmte. primitıve Grundsäge als für sıich verbindliche Ver
haltungsnormen anerkennt und ihren Handlungen regelmäßig befolgt.
Unter dieser Voraussegung wird die „selbstherrliche Gebietskörperschaft‘ in
DNDserem Rechtsempfinden „Staat  o® der das echt hat, ber Leben un
Tod VO Menschen verfügen.

Wenn WITr diese „bestimmten, prımıtıven Grundsäge untersuchen; durch
deren Anerkennung als verbindliche Verhaltensnormen 1e „Gebietskörper-
schaft erst N „Staat wird werden WITr finden, daß diese „Grundsäge
nıchts anderes sind als die der Theorie viel umstirıttenen „allzemeinen

e + { n S a E des Völkerrechts, das heißt ıJene Normen., die Ge-
meıingut aller staatlichen Rechtsordnungen Vo der Kulturwelt als not-

wendiger Bestandteil jeder Rechtsordnung, A auch des Völkerrechts, -
erkannt werden und die überhaupt die Voraussegung jedes Rechtsverkehrs
sind. Zu ihnen gehört, ım eın charakteristisches Beispie] ZAU NCNNCH, etwa der
Sar Pacta geunt servanda.

AD  1€ Frage ach der Eixistenz dieser allgemeinen Rechtsgrundsäge“®

002 9iın anderem /Zusammen-konnte iıch vor Jahren ı der Genfer „Friedenswarte
hang schreiben, „„181 gleichzeitig e1iNe Frage nach dem Wesen des Rechts Für
e1ıne Theorie. 1€ das Dasein solcher allgemeınen Rechtsgrundsäge bejaht, ıist

icht s e1Nt bestimmte Form. sondern neben der orm auch bestimmter
Inhalt Wesensmerkmal des Rechts. Die allgemeınen Rechtsgrundsäge sın
nach dieser Lehre Ja Bestandteil jeder Rechtsordnung, das heißt E Ge-
botsordnung, die diese allgemeinen Rechtsgrundsäge ıcht Zum Inhalt hat, ıst
für Rechtsempfinden nach solcher Ansicht keine Rechtsordnung Damlit
ı81 notwendig eiNe Beziehung gegehen zwischen der >  en Rechtsordnung
einerseıts un der Idee des Rechts anderseits, deren Ausdruck un Verwirk-
lichung die allgemeinen Rechtsgrundsäge als notwendiger Inhalt jeder Rechts-
ordnungz sind Denn. jeder Inhalt ıst legten Endes Gestaltwerden Idee
Die allgemeinen Rechtsgrundsäge erscheinen S] ale das inımum sıttlichen
VWerten, die e 11 Normenordnung verwirklichen mu Rechtsordnung 7U

8e1n.  s
urch diese allgemeınen Rechtsgrundsäge wurzelt das Recht, das 17  am | stan-

diger Spannung die Bereiche des Sittlichen un des Politischen miteinander

DA Heydte, Glossen einer Theorie der allgemeinen Rechtsgrundsätze, S  In  °
Die Friedenswarte, Blätter ur internationale Verständigung und zwischenstaatliche Organi-
satıon, Jahrgang, Heft Nov./Dez. 1933, if.

3925



n

verbindet Raum des Sittlichen; nd diese allzemeinen Kechtsgrundsäge
sind für eiNe Philosophie, 1€ C1M3N absolutes SittengeseB alg Höchstwert
erkennt, ebenso untrennbar wW1e mıt dem VWesen des Kechts auch mıt dem
Wesen des Staätes verknüpft, der erst SsSCciMN beginnt, wWenn siıch ihnen
unterwirft un dem Ss1€e aus dem Bereich des Sittlichen ber das Recht erst

„Berechtigung geben Diesen Gedanken deı wesenhaften Verbindung
des Staats m1T den allgemeinen Rechtsgrundsägen drückt Grunde auch
Ve rdro SS der große katholische Völkerrechtslehrer uUuNnserer Zeıit, aus, wenn

Anlehnung die JTerminologie Kelsens 1931 als „Grundnorm““ des
Völkerrechts, h als konstruktives Prinzip der Völkerrechtsordnung, den
daBß erkennen können glaubt: „SDouveräne un teilsouveräne Kechtsgemein-
schaften, verhaltet Euch ı Euren gegenseıtigen Beziehungen nach den allge
iNEGE1INEN Rechtsgrundsägen..

Die Anerkennune dieser allzemeinen Kechtsgrundsätge durch e1IiNe „Gebiets-
körperschaft“ als verbindliche Verhaltensnorm bedeutet zwelerlel. Innerhalb
der Gebietskörperschaft, 11in .innerstaatlichen” Bereich bedeutet S16 Aus-
schluß der Willkür durch Kechtsnormen, die Zuständigkeiten festlegen un
Rechte un Pflichten begründen Herrschaft W1e auch g -
stalteten Rechtsordnung Stelle der Herrschaft Te1Ner Gewalt: nach außen
hın, 11  en ‚zwischenstaatlichen“ Bereich bedeutet Anerkennung der allgemeinen
Kechtsgrundsägße Ausschluß der bloßen Willkür den Beziehungen der
Yrage stehenden „Gebietskörperschaft Z U anderen Staaten die Möglıich-
keit un die Bereitschaft dieser „Gebietskörperschaft“ mı17 anderen Staaten

Rechtsverkehr treien
Beides Verwirklichung Rechtsordnung Innern un Bereitschaft

7U Rechtsverkehr ach außen SIN  d Wesensmerkmale des „Staates Wır
xönnen also 1€ „klassische“‘ Begrifsbestimmung des „Staates”“ eiwa dahin-
gehend CISANZCNH, daß WITr den „Staat“” bestimmen als „qd  1€ auf be
iımmfien G(Üebiet angesiedelte, durch e1Ne selbständige Herrschergewalt /Arxr

sammengefaßte menschliche Gemeinschaft“, 1€e€ durch ihre Urgane Urteils-
spruch un: Krieg ber Leben un Tod VOo Menschen verfügen kann, weiıl
S16 Innern eille Rechtsordnung verwirklicht un ZU Re chtsverkehr mıt
anderen Staaten bereit 1st.

Was 1st aber e1iNne Begriffsbestimmung de „„Staates mıL solchem nhalt
anders als selbst ELINe Rechtsnorm. e1iNeE mıT Unrechtsfolge VerTr-

bundene, durchseßbare, Rechte un Pfiichten begründende Vorschrift für
das außere Verhalten VOoO Menschen Norm Rechtsordnunge? die u b BT

den Staaten stehen un deren Entstehung un: Geltungsgrund außerhalb des
Bereichs staatlicher Macht un staatlichen VWillens liegen muß? VWollte na

diese Norm, aus der der Staat Existenz un die staatliche Macht INTe
Berechtigung ableitet un der der Wille des Staates den Ursprung sC1iNer

Geltung erkennt., wieder Staat, staatlicher Macht und Willen des
83  83 A, V, Verdross, Die allgemeinen Kechtsgrundsätze als Völkerrechtsquelle, (resell.

schaft, Staat und KRecht, Yestschrift Hans Kelsens Geburtstag, Wien 1931, 354
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Staates begrün C würde einsolcher Versuch, wWw1e der Hamburger rdi-
Narıus für Völkerrecht, KRudolf Laun, VOT kurzem treffend bemerkt hat®,
en „berühmten Baron vVo  m Münchhausen“‘‘ CTINNETCN, „der imstande ist, siıch
selbst se1nNnem Zopf aus dem Sumpfe ZU ziehen Es muß e1iIn überstaat-
liche Kechtsordnung geben, d  1€e€ das Wesen des Staates bestimmt und die
Voraussegungen festlegt, er denen C116 „Gebietskörperschaft“ das en
Staat kennzeichnende Verfügungsrecht ber Leben und Jod VOoO  —_ Menschen
erhalt.

Diese überstaatliche Kechtsordnung erscheint Zzweılen spezifischen Merk-
mal das WIL glaubten, der,,klassischen Definition des Staates hinzufügen
NusSs der Bereitschaft ZU KRechtsverkehr mıl anderen Staaten. In Recht  45  Q
verkehr ireien heißt anerkennen, daß der egenseıulge friedliche un feind:
liche Verkehr durch eiNe Kechtsordnung geregelt werden soll un diese
Kechtsordnung 15% mıt den notwendigen Teilen jeder Kechtsordnung
eben den allgemeinen Kechtsgrundsägen 1111 Augenblick In Re cht J

verkehr 'Tretens gegeben Da diese Rechtsordnungz für jeden Staat gleicher
Weise VOoO  —; dem Augenblick gilt in dem der einzelne Staat wird
kann sS1€e nıcht VOo dem Willen einzelnen Staates abhängig SC11., Der
einzelne Staat hingegen 1st VOo dieser Kechtsordnung abhängig, die durch die
existentiell für ıhn notwendige Bereitschaft ZU. KRechtsverkehr Voraussegung
SCINeEeTr Existenz 15 Es liegt ıcht 1 Willen Staates, exıstiıer(t,
oh sıch dieser Kechtsordnung unterwerfen 11 oder nıicht. Durch
Eixistenz schon 15 der Staat dieser überstaatlichen Rechtsordnung unter-
wortfen.

So steht der Staat sSE1iINeEMmM Wesen ach Völkerrecht un: unfier dem
Völkerrecht un: W16e6e es eın Völkerrecht ohne Staaten g1ibt, ist auch
ein Staat undenkbar., der nicht überstaatlichen Rechtsordnung untier-
worfen ist.

111

Das olk 1mM Volkerrecht
Dem Völkerrecht wird vielfach der Vorwurf gemacht, daß e sCcC1l1en Namen
Unrecht Es se1ı e1nNn Kecht der Staaten, nıcht der Völker. Dieser Vor-

wurf scheint auf den ersien Blick berechtigt. Das Völkerrecht wendet S1
Staaten; un der übereinstimmende Wille der Staaten aßt die einzelnen Nor-
en volkerrechtlichen ewohnheits- un Vertragsrechts entstehen. Nähere
Untersuchung allerdings Ze1IZL, daß diesem „Staaten-Recht““ dessen Adres-
sat der einzelne Staat, dessen Schöpfer die Staatengemeinschaft 1st auch das
Phänomen „Volk eiNne Rolle spielt Das echt der nationalen Minderheiten
bestimmt Rechte und Pflichten ıcht Nu  pl vOon Staaten untereinander, sondern
auch VOo Staaten gegenüber „Völkern die icht Staat organısıert

Ä  Ä Laun, Heteronomes und aufonomes Recht, ı Hamburger Akademische Kundschau,
1, Jahrgang, Heft, 1947, 361 f
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krieg ihrer Grundlage Ausdruck eın internationalen Rechtsüber-
ZENSZUNG hahen dieses KRecht der nationalen Minderheiten für e1Ne kurze
Zeitspanne ausgebaut aber ıcht erst begründet;: auch ohne diese Verträge
un aunch heute och gibt e Minderheitenrecht Auch der Grundsag
des Selbstbestimmungsrechts annn Staaten Pflichten gegenüber Völkern auf-
erlegen; ıst iıcht DUr politische Maxime, sondern (unter bestimmten Vor-
ausseBunNgen, die Erich Kaufmann SCIHNET Haager Vorlesung 1935 viel-
leicht klarsten dargestellt hat) Rechtssaß, der solchen axımen un
in Erklärungen wWIeE der Atlantik-Charter und demersten Artikel der Charter
der Vereinten Nationen NUr wiederholt wird.

Wenn dabei die Atlantık Charter das Selbstbestimmungsrecht der Völker
als CINZISE Grundlage sowohl VO Gebietsveränderungen als auch für die
Wahl der Regierungsform als CINZISC Grundlage also ur die Gestalt der
Staaten nach außen und i Innern erklärt legt s1C damit gleichzeitig
eC1iNe Rangordnung der drei sogenanntien „Klemente des Staats Staatsvolk
Staatsgebiet und Staatsgewalt fest: Staatsgebiet un Staatsgewalt werden
Jler auyf der Ebene des werdenden Völkerrechts VO Willen des Staatsvolks
abhängig gemacht.

AIl diese und ahnliche Völkerrechtsnormen, die Staat gegenüber
olk und zugunsten Volkes verpflichten. haben, wenn S16 iıcht

vertraglıch wiederhalt und festgelegt sind eiNe Merkwürdigkeit: S1C sind
subsidiäre und dispostive Rechtsnormen, das heißt Normen., die DU  jg ort
Geltung verlangen, keine Regelung durch 18800 anderen Rechtssag g C
tiroffen 181, und die ihre Geltung verlieren, wenn un SOWEe1T durch den über-
einstimmenden Willen Vo Staaten eın vielleicht DUr für e1inNn beschränktes
Gebiet geltender Rechtssatz entsteht, der ihnen widerspricht.

Die Rechtsvorschriften, die Staaten Völkern gegenüber und zugunstien VO

Völkern verpflichten, liegen gewissermaßen auf zweıten Ehbene
derjenigen, auf der WITr die Normen für die Beziehungen VOo Staat un
Staat inden: s1e werden weitestgehend VO diesen Normen überdeckt un
kommen DNUur ort Tageslicht, die RKechtssätge, d  1€ die Beziehungen VO

Staat Staat regeln, C100 Lücke lassen. ber trozdem sınd solche Rechts-
vorschriften, die Staaten Völkern gegenüber un zugunstien VOoO Völkern VT -

pflichten aber auch den Völkern estimmte Verpflichtungen gegenüber
Staaten auferlegen rhan © un der taatsmann mMu diese Normen
beachten., der Richter internationalen Gerichtshofs s1€ anwenden, der
Theoretiker des Völkerrechts sich mıt ihnen befassen.

Wenn Zusammenhang miıt der nationalsozialistischen Rassenpolitik
der außerdeutschen Literatur 1€e Frage und wurde, oh
Ne Staat völkerrechtlich erlauht Se1l, e1in olk aus  en etwa durch
Massensterilisierungen, Massendeportation der zeugungsfähigen Aänner oder
ahnliche Maßnahmen biologische Substanz vernichten un wenn

untier bestimmten Voraussegungen Theorie und Praxis in den legten Jah
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N: Nne St ohne Rüc cht uf
e1Ne staatliche Vert etung CSecs Volkes anerkannt wurde, wurde damıt
implicite die Existenz dieser Normen zugegeben, die durch Festlegung der
beiderseitigen Rechte und Pflichten die Beziehungen zwıschen Staaten NeI-
seıts und Völkern anderseits regeln.

Die Staatsverträge der legten dreißig Jahre ZC15CH mehr und mehr 16
Neigung, das olk als eigentlichen Vertragspartner erscheinen lassen, für
den der Staat gewissermahen Nnu handelnd So enthaltı die „Erkläa-
runs der Vereinten Nationen“‘9 die am Januar 1942 VOoO  — den Regierungen
von 26 Staaten abgeschlossen worden ist, die Klausel, daß „anderen Völ-
kern, die materielle Unterstügßung und Beiträge für den Sieg über den
Hitlerismus eisten oder eisten können ” der Beitritt offenstehe, und der
dänische Gesandte i Washington unterzeichnete diese Erklärung „für alle
Dänen i der freien VWelt**” während der dänische Staat infolge der deutschen
Besegung dem Vertrag fernblieb;: und s O beginnt die Charter der Vereinten
Nationen VO Juni 1945 mıt den Worten: ')7W  ir, dieVölker der Vereinten
Nationen

Es ıst sicherlich voreıilig, dieser Betonung des Volks Staatsverträgen
auf das Nahen Epoche schließen wollen., in der das olk neben dem
Staat oder Sar e’  in Stelle des Staates Adressat des Völkerrechts s© 11 und
der RKechtsegung i17 Voölkerrecht teilnehmen wird. Attlee at ıIn secinNner ede
11 britischen Unterhaus 41 DD August 1945 anläaßlich der Ratifikation der
Charter der Vereinten Nationen darauf hingewiesen, daß die Formulierung:
vr  ir, die Völker nichts anderes ll alg „daß die Charter 61n

Versuch ıst die tiefen Gefühle aller Völker praktische orm bringen,
einschließlich der der Soldaten 111} Feld die es überhaupt erst ermöglicht
haben, daß WIr eIne Charter besigen Unter dem „Volk dieser Staats-
rirage ıst zudem icht das olk ethnischem Sinn, sondern das
Staatsvolk B die Gemeinschaft der Bewohner Staates. (}  °

Aus der Betonung des „Volks“ in den Staatsverträgen der legten Jahr-
zehnte annn ina höchstens auf e1iNe Tendenz schließen, dem olk Völker-
recht eiNne ahnliche Stellung 384VA  en, w1e S16 der NAasSCILiUrus oder das
unmündige ınd der innerstaatlichen Rechtsordnung und oft
181 J auch das Volk ıı1n der geschichtlichen Wirklichkeit Staat ı Zustand des
nase1ıturus oder des unmündigen Kindes.

Das Individuum in Voölkerrecht

In ihren Artikeln 55 un bestimmt die Charter der Vereinten Nationen:
„Um die Voraussegungen für Stabilit und Wohlstand schaffen, die für
die Anbahnung friedlicher un freundschaftlicher Beziehungen zwischen den
Nationen auf der Grundlage der Achtung des Grundsages der Gleichberech-
Ugung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker notwendiz SIN  d werden
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die Vereinten Nationen sich einseken für die Wahrung und Beach-
der enschenrechte un Grundfreiheiten für alle ohne Unter-

schied der Rasse un Volkszugehörigkeit des Geschlechts, der Sprache nd
der Religion. Der Kat für Wirtschaft nd soziale Fragen hat Ausschüsse
für wirtschaftliche un sozlale Prohleme und für d i FÖ |

Menschenrechte C ‚ einzuseBen..”
Die Charter berührt damit eln Problem, das alt ıst WIC das moderne

Völkerrecht selbst. Die wissenschaftliche Abhandlune ber Völker-
rechtsfragen, die „Relectiones” des Franc1ısco de Vitoria (F VeOerLr-

dankt diesem Problem ihre Entstehung un stellt 4.00 Jahre VOr der
Konferenz VO San Francisco schon den Grundsag auf daß die Menschen-
rechte untier dem Schuß des Völkerrechts stehen. Seit dieser eıt IsSt die
theoretische Auseinandersegung ber die Stellung des Individuums Vol
kerrecht nicht ZUMmın Stillstand gekommen

1€e bis VOorT Jahren herrschende Lehrmeinung ber das Verhältnis
des Völkerrechts ZU Individuum gibt das führende englische Handbuch des

665Völkerrechts, n h „International Law ®  ® wieder., weinn c5s sagt
„Alle Rechte, die notwendigerweise gemäß Völkerrecht menschlichen
Einzelwesen zugestanden worden SC1IH MOSCH, Sind grundsäßglıch ıcht er-
nationale Rechte. sondern Rechte. die VO innerstaatlıchen echt gemäß
Pflicht zugehbilligt sind die dem betreffenden Staat VO Völkerrecht auferlegt
worden ıST e& Verschiedene Schriftsteller behaupten, daß das Völkerrecht
jedem ndividuum Inland und 1111 Ausland einerle1, ob es staatenlos i1st
oder nicht, un oh 65 Untertan e1NeES Mitgliedstaates der Völkerrechtsgemein-
oschaft ıst oder nicht, 1€ sogenanntien Menschenrechte zusıchere. Als solche
Rechte werden das Kecht auf Dasein, das Recht auf Schuß VOo Ehre, Leben,
Gesundheit, Freiheit un Kigentum, das Recht auf freie Religionsausübung,
Freizügigkeıit un dergleichen angeführt hber derartige Rechte es kann
sıch dabei ja 1Ur innerstaatliche nd nıicht zwischenstaatliche Rechte
handeln genieben ur eıt keine wWI1e er geartete Sicherung durch das
Völkerrecht AA

Das englische Lehrbuch fäahrt annn jedoch fort: „Hinter dieser irLTıgeen An-
sıcht stehen allerdings hbestimmte Tatsachen, die nicht geleugnet werden
vönnen. Das Völkerrecht 151 aus der christlichen Kultur heraus entstanden
und stellt EiNe Rechtsordnung dar, die Staaten, hauptsächlich christliche taa-
ten, Gemeinschaft zusammenfügt. Es dart daher ıcht wunder-
nehmen, daß Gedanken UK dem Bereich der Sıttlichkeit [(0381 denen CIN1ISC
die Grundlage der christlichen Sittenlehre bilden un andere sich erst a4aus ıhr
entwickelt haben, ihrer Verwirklichung d  1€ Hilfe des Völkerrechts
Anspruch nehmen. Wenn die Mächte auf dem Berliner Kongreß 18378 fest-
gelegt haben, daß die Balkanstaaten 1LUFr anerkannt werden sollten, wenn S1€.

ihren Untertanen keine Einschränkungen der Religionsausübung auf
Oppenheim, International Law, Band, ufl (herausgegeben VYonNn Lauterpacht),

London 1937, 19 f.
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erlegten, oderwenn die Alliierten und Assoziuerten Hauptmächte sicherstell-
ien, daß i verschiedene Verträge, die die Neuordnung nach dem ersten Welt-
krieg begründeten, Klauseln ZU Schuß der Minderheiten aufgenommen
wurden, liehen s1€e damit der Verwirklichung solchen (rein sıttlichen)
Idee ihren Arm.“ Soweit IN, Zweifellos lassen sıch auch die Be
stımmungen der Artikel 55 und der Charter der Vereinten Nationen

n h e1 Theorie unterbringen un doch befriedigt S1IC unNs nicht.
Völkerrecht 1s! Recht Das heißt aber nıicht NUur, daß Ccs eın philo-

sophischen Höchstwert orıentiertes System erzwingbarer Vorschriften für
menschliches Verhalten IST, sondern auch daß 6$s bestimmten Zwecken
dient, die die Krzwingbarkeit dieser Vorschriften sıttlich rechtfertigen und
die S1  ch aAaUs sSeiNerTr Ausrichtune dem Höchstwert Wertphilosophie
notwendig ergeben Wenn WIT VOoO „KRecht“ sprechen VON Recht schlecht-
hin, nicht VoO bestimmten Kechtsordnung verstehen WIT schon
alltäglichen Sprachgebrauch diesem Begriff nıcht 1Ur eC1Ne bestimmte
Gestalt un bestimmten Norminhalt, sondern auch bestimmte Zwecke.,
388] dystem erzwingbarer Verhaltensnormen., das diesen Zwecken wıder-
spricht erscheint uULNs nıcht als Recht sondern als Un Recht auch wWenn es
außerlich der Gestalt des Rechts erscheint.

Zu diesen Zwecken des KRechts gehört die Sicherstellung nd der Schubß
der wesentlichen Lebensgüter des Menschen. Die AÄAntwort auf die Frage,
welches diese wesentlichen Lebensgüter S1iNn.  d War Lauf der Jahrtausende
und Wandel der Kulturen verschieden verschieden wW1e der Inhalt
der einzelnen Normen des Rechts. Die Aufgabe des Rechts aber., diese Lebens-

schüben, ist unveränderlich die gyleiche geblieben. Wenn also Völker-
recht Recht 151 dient auch das Völkerrecht dem Zweck diejenigen Lebens-
utfier des Individuums ZuUu schüßen, die VO der übereinstimmenden ber-
ZCUSUNGS der Völkerrechtsgemeinschaft heute qls wesentlich anerkannt werden
Nur der Weg ZU Erfüllung dieses Zwecks iıst dem Völkerrecht überlassen

Das Völkerrecht il Il den Weg wählen, den beschreibt,
indem es ausschließlich die Staaten verpflichtet 1€ Menschenrechte der auf
ihrem Gebiet lebenden nd der ihrem Staatsvolk gehörenden Individuen

achten und ZU schüßen. Auch diesem Fall lıegt e1NeE echte volkerrecht-
liche Verpflichtung der Staaten VOrT, deren Verlegung durch C1iHNEeEN Staat
andere Staaten ZUT sogenannien nterventıon humaniıte der Inter-
ı0Nn AUSs Gründen der Menschlichkeit berechtigen kann

Das Völkerrecht szann aber seineEmM Wesen nach Einzelindividuen auch
der orm irägern vöolkerrechtlich geschüßter Rechte machen, daß es

Organe der Völkerrechts h internationale Institute., Aus-
schüsse der Gerichte, denen e1in inzelindividuum selbst als klagende Partei
hne Vermittlung Staates sSC1NEII Fall voriragen kann., mıt dem SchuBß
der Menschenrechte betraut Wenn diese1r zweıle Weg um Schuß der Men:-
schenrechte durch das Völkerrecht bisher auch Ausnahme geblieben 1SU,
kennt doch 1€ diplomatische Staatengeschichte der lepten Jahrzehnte eE1INE
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Reihe Vo Staatsverträgen, f  > In
Individunen rechtliches Gehör VO Organ des Völkerrechts, er
fahrtskommission eiwa oder HN Grenzregulierungsausschuß, dem ıinter-
nationalen Arbeitsamt, internationalen Schieds- oder Gerichtshof, g-
währen.

Das Individuum erscheint überdies Völkerrecht ıcht uu  e als nhaber
VO Rechten, deren Schuß das Voölkerrecht übernimmt sondern unter be-
ımmien Voraussegungen auch als Träger Vo Pflichten Es gibt e1INe

Anzahl VOo Fällen, denen das Völkerrecht die Bestrafung ne

Einzelindividuums VO Ne Staat > Der Stagat S  ıst 1er verpflichtet,
e1inNne entsprechende Strafbestimmung in innerstaatliche Geseggebung
aufzunehmen., wenn ıcht das Völkerrecht verlegen 311 Es gibt aher auch
Fälle, In denen das Völkerrecht der staatlichen Geseggebung vorgreift und
unabhängig VOo staatlichen Geseggebung die Bestrafung Indivi-
duums durch Organe des Völkerrechts oder Organe jeweils des Staates.
dessen Hände das betreffende Individuum gefallen 181 zulaßt der verlangt.
Ein solcher Fall dürfte regelmäßig annn eıintretien, wenn nach der Überzeu-
Suns der Staatengemeinschaft durch Handlungen Einzelindividuums
oder Gruppe Vo Individuen e10 RKRechtsgut verlegt worden 1st, das sSsC1-

Ne Wesen nach der Staatengemeinschaft ihrer esamtheit zuzurechnen st:

wenn also e1 Verbrechen nıcht nu die Menschlichkeit, sondern
die Menschheit vorliegt Als Beispiel dafür wird 1} der Literatur gewöhnlich die
Bestrafung VO Piraten auf hoher See und neuerdings die Verurteilung national-
sozjalistischer Gewalthaber durch internationales Militärgericht angeführt.

Das zulegt e  an Beispiel zieht das Problem der volkerrechtlichen Haf-
tung VOoO Finzelindividuen für Handlungen des Staates den Kreis uNnNseTer

Betrachtung Der Staat handelt durch Individuen. die Staatsorgane Für diese
Handlungen haften völkerrechtlich regelmäßig andere Individuen, die Staats-
bürger, iıhrer esamtheit ıne esondere Haftung der Staatsorgane für
;hre Handlungen den Staatsbürgern gegenüber annn innerstaatlich durch
GeseB festgelegt 315 Das Völkerrecht 181 dieser Haftung der Staats-
OTSane gewöhnlich ıcht interess:ert. Nur ın Ausnahmefällen kennt das
Völkerrecht eiIiNe unmittelbare voölkerrechtliche Haftung VO Staatsorganen,
die ann StiEeE - PIiNeEe Haftung für vorsägliche Schuld ist®

Es ist ıcht möglich 11 Rahmen einführenden Aufsatges, der auch
für den Nichtjuristen verstäandlich bleiben soll 1€e -}  y Problematik der

6  6 Vgl Zzu dem anzen Problem den Entwurf des Drafting Commitee n Inter-
natıonal ll of Human KRights der „Organisation der Vereinten Nationen“ z  > Juli 1947
die Diskussion der International Law Associjation auf ihrer Konferenz Prag, September
1947 (siehe Friedenswarte, and eft 4/5 208 ff und den Beschluß der Lausanner
Yagung des Instituts für Internationales Recht, August 1947, über die Grundrechte des
enschen als Ausgangspunkt Neuaufbaus des Völkerrechts (in Friedenswarte,
47. Band, Heft 4/5, °
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d; uzZe1g€
u  y 17€ WENISE Fragen angeschni © ihre Lösungen a

gedeutet werden. Viele un wesentliche Probleme, WIC eiwa das der SOU-
veränıtät, der Entstehung und des Untergangs Staates, se1iNer Anerken:-
Nuns durch andere Staaten, der rechtlichen Gleichheit der Staaten, der 3
Stellung der Großmacht in der Staatengemeinschaft, sind icht einmal erwähnt.

Dieser Aufsag will un annn UT e  €s, das aber m17 hinreichender Deut-
ichkeit, 4CISCHN: daß das Völkerrecht, WIie jedes Kecht, weltanschaulich ıcht
„neutral‘® 1st. ich habe] nı zıtıert, der die Frage nach dem Wesen
des Rechts mıt der Frage nach dem Wesen der Wahrheit vergleicht. In diesem
Vergleich liegt C1in tiefer Sinn. Beide Fragen lassen sich Nnu  —; VO N welt:-
anschaulichen Grundlage her beantworten und 1€e Antwort wird das
Gepräge dieser Weltanschauung tragen und für sS1€e€ Zeugnis geben.

Das KRecht ıst die Wertphilosophie seINeEeETr eıt hineingestellt und NUFX

durch diese Wertphilosophie begreifen. i1ne Krise der Wertphilosophie
eiNe Umwertung der Werte, WIE wIr s1€e€ erlebt haben und noch weıler

erleben führt notwendigerweise auch ü Krise des Rechts Welche
Frage wIr eıten aum des Rechts auch berühren: ihre end-
gültige Lösung wird DU  q VO Ne wertphilosophischen nd damit
weltanschaulichen Standpunkt möglich SsSe1lN. In besonderem aße masO e a 1€es für das 1er gestreifte Problem der Stellung VO Staat Volk und India N E yviduum Völkerrecht gelten; enn dieses Problem ist, wWI1Iie ıch ZCISCH
versucht habe; aufs engste verknüpft mıt der Frage nach der Rechtferti-

VOoO Völkerrecht und Staat.
Unsere eıt hat diese Rechtfertigung dieser VWelt gesucht, ela-e

tıven, Vergänglichen, fernah VO. absoluten und EW1ISCH SittengeseB Dadurch
hat sS1€ Völkerrecht und Staat Gegensaß zueinander gebracht das Völker-
recht ZU  «> Ohnmacht verurteilt, gefesselt, vergewaltigt und den Staat Zu

schwindelnden Höhen erhoben, denen Schwingen schmelzen mußten
w1e€ die des Ikarus. Es ıst unNsere Aufgabe, auf siıcherem weltanschaulichem
Boden die Ä  en Bindungen wiederzuknüpfen, Grenzen und Zusammen:-
hänge aufzudecken und sowohl dem Völkerrecht W16 dem Staat den Plag
wieder ZUZUWEISCH, der ihnen gebührt, weil und solange S16 der Idee des

S ihre Grundlage Gnden
Diese Idee des Rechts CW1SCH und absoluten, einheitlichenun -

teilbaren Rechts MUuUSsSenNhN wWITr wieder sehen lernen, auf sS1C 5368  N besinnen,
Z ıhr uns bekennen, s 11© wieder —  —- Mittelpunkt machen vVvo Völkerrecht
un Staat Diese Idee des Rechts aber gründet sıch göttlichen SıttengeseB
un damıiıt ich gebrauche ier absichtlich die Worte riıch Kaufmanns,
des srößten Völkerrechtslehrers ı dem kleineren Deutschland VO heute
leen End 6S je8 .„höchsten Wesen. dem sıch höchste Gerechtig-
eıt höchste Weisheit und höchste Liebe A Einheit verbinden‘‘. In Ihm hat
die Idee des Rechts ihren Ursprung un - Ihm führt s1€e€ zurück dessen
and allein die Lose VO  i Staat olk un Individuum liegen.
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